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Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zur Zahl l578/J-NR/198l 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Dr. Ofner und Genossen (1578/J), betreffend Errichtung eines 

Familiengerichtsstandes in Waidhofen an der Ybbs, beantworte 

ich wie folgt: 

Ich stehe dem Wunsch nach Schaffung einer familienrecht

lichen Abteilung beim Bezirksgericht Waidhofen an der Ybbs. 

grundsätzlich positiv gegenüber, halte es aber nicht für zweck

mäßig, dies in einem eigenen Gesetz vorzusehen. Für die dazu 

notwendige Gesetzesänderung bietet sich meines Erachtens das 

Vorhaben eines Bundesgesetzes über zivilrechtliche Bestimmungen 

auf dem Gebiet der Jugendwohlfahrt sowie allenfalls die bereits 

dem Parlament vorliegende Regierungsvorlage einer Zivilverfahrens

Novelle 1981, 669 BlgNR 15. GP, an, wobei sich das erstgenannte 

Gesetzesvorhaben wegen des Sachzusammenhanges besser eignen dürf-;

teD Hievon habe ich auch schon den Vorsteher des Bezirksgerichts 

Waidhofen an der Ybbs mit Schreiben vom 20. November 1981 in 

Kenntnis gesetzt. 

28. Jänner 1982 
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